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Am 24.11.2021 hat das Europäische Parlament und der Rat den finalen Text der Richtlinie zur Einführung des europaweiten sog.

Public Country-by-Country Reporting bereitgestellt. Bisher ist sie noch nicht im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Nach der Veröffent-

lichung tritt sie nach dem 20. Tag in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben dann 18 Monate Zeit, diese in nationales Recht zu gießen.

Die Berichterstattungspflicht gilt dann spätestens für Geschäftsjahre, die zwei Jahre und sechs Monate nach dem Tag des In-

krafttretens der Richtlinie beginnen. Inhaltlich zielt das Public Country-by-Country Reporting auf die Offenlegung steuerrelevan-

ter Unternehmensdaten von Unternehmensgruppen ab, die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils einen konsolidierten

Umsatzerlös vonmindestens 750 Mio. Euro erzielen. Der Bankensektor ist ausgenommen, wenn er bereits wegen der Eigenkapi-

talrichtlinie berichterstattungspflichtig ist. Mit dem Ertragsteuerinformationsbericht kommen die Unternehmen ihrer öffentlich

länderspezifischen Berichterstattung nach. Die Gruppenobergesellschaft hat diesen in Zukunft auf der Website in einer Amts-

sprache der EU spätestens zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist sanktionsbe-

währt. In der Verantwortung stehen die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane des Konzerns. Es darf in

Zukunft gespannt beobachtet werden, ob die durch das Public Country-by-Country Reporting angestrebte „öffentliche De-

batte“, insbesondere über den Grad der Steuerehrlichkeit bestimmter, in der Union tätiger multinationaler Unternehmen, im

Hinblick auf die Steuerehrlichkeit in der Realwirtschaft Auswirkungen habenwird.

Entscheidungen
EuGH: Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-

hörden im Bereich der Besteuerung – Art. 1

Abs. 1, Art. 5 und Art. 20 Abs. 2 Richtlinie

2011/16/EU – Informationsersuchen

1. Art. 1 Abs. 1, Art. 5 und Art. 20 Abs. 2 der

Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar

2011 über die Zusammenarbeit der Verwal-

tungsbehörden im Bereich der Besteuerung und

zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG sind

dahin auszulegen, dass sich ein Auskunftsersu-

chen auf Informationen bezieht, die nicht offen-

kundig voraussichtlich unerheblich sind, wenn

die Personen, denen eine Kontrolle oder Ermitt-

lung im Sinne der letztgenannten Vorschrift gilt,

in diesem Ersuchen zwar nicht namentlich und

individuell bezeichnet sind, die ersuchende Be-

hörde aber auf der Grundlage eindeutiger und

hinreichender Erklärungen belegt, dass sie eine

gezielte, eine beschränkte Personengruppe be-

treffende Untersuchung durchführt, die durch

einen begründeten Verdacht der Nichteinhal-

tung einer bestimmten gesetzlichen Verpflich-

tung gerechtfertigt ist.

2. Art. 47 der Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union ist dahin auszulegen, dass eine

Informationen besitzende Person,

– gegen die eine Geldbuße wegen Nichtbefol-

gung einer Entscheidung verhängt wurde, mit

der die Übermittlung von Informationen im

Rahmen eines Informationsaustauschs zwi-

schen nationalen Steuerverwaltungen nach

der Richtlinie 2011/16 angeordnet wurde und

die nach dem internen Recht des ersuchten

Mitgliedstaats nicht mit einer verwaltungs-

rechtlichen Klage anfechtbar ist, und

– die die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung

im Rahmen einer verwaltungsrechtlichen Kla-

ge gegen die Entscheidung, mit der eine

Sanktion wegen Nichtbefolgung dieser An-

ordnung verhängt wurde, inzident in Frage

gestellt hat und so im Lauf des diesen Rechts-

behelf betreffenden gerichtlichen Verfahrens

Kenntnis von den in Art. 20 Abs. 2 dieser

Richtlinie genannten Mindestinformationen

erlangt hat,

nach der endgültigen Anerkennung der Recht-

mäßigkeit dieser gegen sie ergangenen Ent-

scheidungen die Möglichkeit erhalten muss, der

Anordnung zur Übermittlung von Informationen

innerhalb der hierfür nach dem nationalen

Recht ursprünglich vorgesehenen Frist nachzu-

kommen, ohne dass dies die Aufrechterhaltung

der Sanktion zur Folge hat, der sie sich zur Aus-

übung seines Rechts auf einen wirksamen

Rechtsbehelf aussetzen musste. Erst wenn die

betreffende Person dieser Entscheidung nicht

innerhalb dieser Frist nachkommt, wird die ver-

hängte Sanktion fällig.

EuGH, Urteil vom 25.11.2021 – C-437/19
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-2901-1

unterwww.betriebs-berater.de

BVerfG: Unzulässiges Normenkontrollver-

fahren zum Solidaritätszuschlag auf Körper-

schaftsteuerguthaben

Mit Beschluss vom 27.10.2021 – 2 BvL 12/11 hat

der Zweite Senat des BVerfG eine Vorlage des

BFH zu § 3 des Solidaritätszuschlaggesetzes

1995 in der Neufassung vom 15.10.2002 (SolzG

1995 n. F.) für unzulässig erklärt. Der BFH ist der

Auffassung, dass § 3 SolzG 1995 n. F. insoweit

verfassungswidrig ist, als er weder die Festset-

zung eines Anspruchs auf Auszahlung eines Soli-

daritätszuschlagguthabens auf das Körper-

schaftsteuerguthaben gemäß § 37 Abs. 5 des

Körperschaftsteuergesetzes (KStG) in der Fas-

sung vom 7.12.2006 vorsieht noch das ratierlich

zu erstattende Körperschaftsteuerguthaben die

Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszu-

schlag mindert. Die Vorlage genügt nicht den

Begründungsanforderungen von § 80 Abs. 2 S. 1

BVerfGG. Sowohl die Ausführungen zur Entschei-

dungserheblichkeit von § 3 SolzG 1995 n. F. in

der Auslegung durch den BFH als auch die Erwä-

gungen zur Verfassungswidrigkeit der zur Prü-

fung vorgelegten Norm unter Darstellung der

Möglichkeiten und Grenzen ihrer verfassungs-

konformen Auslegung lassen auf der Hand lie-

gende Fragen unbeantwortet.
(PM BVerfG Nr. 99/2021 vom 26.11.2021)

BFH: Gewerbesteuerbefreiung von im Rah-

mender praktischenAusbildung vonPsycho-

therapeuten erbrachten Behandlungsleis-

tungen

1.Die imRahmenderpraktischenAusbildungvon

Psychologischen Psychotherapeuten gegenüber

Krankenkassen erbrachten Behandlungsleistun-

gen dienen nicht unmittelbar i. S. von § 3 Nr. 13

GewStG2002 i.V. m. § 4Nr. 21 Buchst. a UStGdem

Schul- undBildungszweckderAusbildungder an-

gehendenTherapeuten.

2. Entsprechendes gilt für § 3 Nr. 13 GewStG

i. d. F. des Gesetzes zur weiteren steuerlichen

Förderung der Elektromobilität und zur Ände-

rung weiterer steuerlicher Vorschriften vom

12.12.2019 (JStG 2019, BGBl I 2019, 2451).

BFH, Urteil vom 26.5.2021 – V R 25/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-2901-2

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Abgrenzung Lieferung und sonstige

Leistung bei der Abgabe von Speisen

Die Nutzung eines Food-Courts in einem Ein-

kaufszentrum kann beim Verzehr von Speisen

als überwiegendes Dienstleistungselement zum

Vorliegen einer sonstigen Leistung führen, wenn

die Einräumung dieser Nutzungsmöglichkeit aus

der Sicht eines Durchschnittsverbrauchers dem

Speisenanbieter zuzurechnen ist. Für die Annah-

me einer sonstigen Leistung genügt dabei die

Ausgabe von Speisen auf einem Tablett, wenn

es typischerweise dazu dient, es dem Kunden zu

Prof. Dr. Michael

Stahlschmidt,

Ressortleiter Steuerrecht
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